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Antrag 305/II/2022

Abt. 10/06 (Kaulsdorf- und Mahlsdorf-Nord)

Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundesparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Überweisen an: Rücküberweisung an Antragsteller (Kon-

sens)

Einlagensicherungsgesetz für Genossenschafts-Einlagen
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Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden auf-

gefordert, durch Verhandlungenmit ihren Koalitionspart-

nern darauf hinzuwirken, dass Beteiligungen an Genos-

senschaften bis zur Höhe von e 100.000,00 in das Ein-

lagensicherungsgesetz über Volksbanken-Depot einbezo-

gen werden.

 

Begründung

Genossenschaften müssen Vorrang haben, um bezahlba-

res Wohnen und Leben ohne Zukunftsangst zu ermögli-

chen.  Genossenschaften haben bewiesen, dass sie effek-

tiver bauen, wirtschaften und vermieten als andere An-

bieter.

 

Deshalb sollten Genossenschaften möglichst als gemein-

nützige eG die Möglichkeit erhalten, Beteiligungen als

Einlagen bis e 100.000,00 pro Person einzurichten. Die

Genossenschaften sollten die Einlagen mit minimal 4%

verzinsen.

 

Die Einlagen sollten als Beteiligungs-Depot bei Ge-

nossenschaftsbanken geführt und in den Einlagen-

Sicherungsfonds einbezogen sein.

Die Anteile wären dann auch in Stückelung von z.B. e

100,00 ansparbar und würden eine bessere Altersversor-

gung ermöglichen.

e 500,00e proMonat sollten für Erwerber vonGenossen-

schaftsanteilen (e.G.) ebenso wie Zinsen aus Genossen-

schaftsbeteiligungen bis e 15.000,00 pro Jahr zusätzlich

steuerfrei sein.

Aktualisierte Stellungnahme der ASJ Berlin

Votum: Zurücküberweisung an den Antragsteller zur

Überarbeitung

 

Begründung

Wohnungsbaugenossenschaften leisten einen wichtigen

Beitrag, die Mietpreisentwicklung zu dämpfen, und soll-

ten daher unterstützt und gefördert werden. Der Antrag

differenziert aber nicht zwischen Wohnungsbaugenos-

senschaften und sonstigen Genossenschaften. Eine Ein-

beziehung in das Einlagensicherungsgesetz aller Genos-

senschaften ist nicht sachgerecht. Geschäftsanteile an

Genossenschaften sind keine Spareinlagen, sondern Be-

teiligungen an einem Unternehmen. Mitglieder einer Ge-

nossenschaft profitieren somit über Dividenden an den

Gewinnen des Unternehmens, tragen aber auch das Risi-

ko von Verlusten. Im Insolvenzfall wird das Vermögen der

Genossenschaft verwertet und auf die Gläubiger – ein-

schließlich der Mitglieder – verteilt.

Die Einlagensicherunggilt dagegen fürGuthabenbei Ban-

ken, einschließlich Festgeld und Spareinlagen. Eine Aus-

dehnung auf Unternehmensanteile – sei es in Form von

Aktien oder von Genossenschaftseinlagen – wäre dem-

entsprechend ein Systembruch. Angesichts der geringen

Zahl von Insolvenzen vonGenossenschaften ist auchnicht

klar, ob überhaupt ein Bedürfnis nach so einer Regelung

besteht.

 

Zudem werden in der Begründung weitere Forderungen

hinsichtlich der Höhe der Einlagen, der Verzinsung, der

Altersvorsorge und der Steuerfreiheit genannt, die noch

durchdacht werden müssen. So bleibt unklar, aus wel-

chen Mitteln Genossenschaften eine Verzinsung von 4 %

erwirtschaften sollen. Die Forderungen zielen darauf ab,

Genossenschaften als Kapitalanlage für Anleger attraktiv

zumachen, aus der genossenschaftlichenWohnungswirt-

schaft Gewinne mitnehmen zu können. Insoweit weist

der Antrag in die falsche Richtung, da dieWohnungswirt-

schaft nicht auf Profit sondern auf Gemeinwohl ausge-

richtet werden sollte.
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